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Beantwortung einer mündlichen Anfrage der Bezirksvertreterin, Frau Bucher, bezüglich der 
Anträge über Maßnahmen auf den Schulhöfen im Stadtbezirk Ehrenfeld 

Die Bezirksvertreterin, Frau Bucher (SPD-Fraktion), bittet um Mitteilung, welche Anträge auf Maß-
nahmen zur Verbesserung/Verschönerung/Aufwertung auf den Schulhöfen im Rahmen des Landes-
förderprogramms „Gute Schule 2020“ im Stadtbezirk Ehrenfeld noch vorliegen und ob die Bezirksver-
tretung auch diejenigen Anträge vorgelegt bekommt, die abgelehnt wurden. 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Es liegen noch folgende Anträge von Schulen auf Schulhofumgestaltungen im Rahmen des Landes-
förderprogramms „Gute Schule 2020“ vor: 
 
GGS Erlenweg:  Anlegen einer Sandspielfläche 
GGS Vogelsanger Str.: Bepflanzungsarbeiten 
GGS Lindenbornstr.:  Sportgeräte und Bepflanzungsarbeiten 
KGS Baadenberger Str.: 2 neue Spielgeräte 
 
Die Planung dieser Maßnahmen wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2018 beginnen. 
 
 
Die Zuständigkeitsordnung des Rates sieht vor, dass geplante Maßnahmen auf den Schulhöfen den 
jeweiligen Bezirksvertretungen zur Genehmigung vorgelegt werden müssen. Ablehnungen von Maß-
nahmen werden den Bezirksvertretungen nicht vorgelegt. Dies sieht die Zuständigkeitsordnung nicht 
vor. 
 
Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Ablehnung von Maßnahmen in der Regel aus bautechni-
schen oder brandschutzrechtlichen Gründen erfolgt. In der Regel wird die entsprechende Schule aber 
durch einen Garten- und Landschaftsbauingenieur beraten und es wird ersatzweise in solchen Fällen 
eine andere Maßnahme geplant. 
Im Stadtbezirk Ehrenfeld ist bisher kein Antrag auf Schulhofumgestaltung vollumfänglich abgelehnt 
worden. 
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